Gemeinde Musterland
Telefon: ++43 (0) 8901/2345

1234 Musterort, Musterstraße 567
E-Mail: gemeinde.musterland@aon.at 


Mo – Fr 8:00 bis 16:00

Herr/Frau/Firma
Datum: TT.MM.JJJJ

Zu- und Vorname

z. Hdn. Zu- und Vorname Vertreter

Zustelladresse mit
Geschäftszahl: GZ 1234/2009

PLZ und Ort
Sachbearbeiter: Zu- und Vorname


Telefon mit DW

Gesamtschuldbescheid 

Bescheidspruch

Der Firma XY wird als Gesamtschuldnerin mit den Gesellschaftern Mayer, Müller für den Zeitraum ………………… bei einer Bemessungsgrundlage von ………………… die bereits fällige Kommunalsteuer mit € ………………… festgesetzt.

	Zeitraum
	Bemessungsgrundlage lt.

Selbstbemessung (Erklärung)
	Nachversteuerung 
laut Prüfung
	richtig gestellte KommSt-Bemessungsgrundlage

	2006
	800.000,00
	100.000,00
	900.000,00

	2007
	820.000,00
	110.000,00
	930.000,00

	2008
	850.000,00
	120.000,00
	970.000,00

	
	Summe KommSt-Bemessungsgrundlage:
	2,800.000,00

	
	davon 3 % Kommunalsteuer
	84.000,00


Aus der Festsetzung der Kommunalsteuer in Höhe von 
84.000,00 €

und den bisher geleisteten Kommunalsteuerzahlungen in Höhe von 
– 74.100,00 €

ergibt sich eine Abgabennachforderung in Höhe von 
9.900,00 €

Diese Nachforderung ist bis längstens ………………… (Fälligkeitstag) bei sonstiger Exekution zu entrichten.

Begründung

Die Firma XY war im vorgenannten Abgabenzeitraum im unternehmerischen Bereich tätig und erbrachte Bezüge bzw. sonstige kommunalsteuerpflichtige Leistungen an die Ihr zuzuordnenden Dienstnehmer der Linzer Betriebsstätte.

Wird das Unternehmen für Rechnung mehrere Personen betrieben, ist das Unternehmen mit diesen Personen Gesamtschuldner; die Herren Mayer, Müller sind laut Firmenbuch Gesellschafter des obgenannten Unternehmens und damit gleichzeitig auch Gesamtschuldner. 

Auf Grund einer bei ihrem Unternehmen kürzlich im Zuge einer durch die Finanzverwaltung bzw. durch die Sozialversicherung durchgeführten gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängiger Abgaben im Sinne des § 14 Abs. 1 KommStG 1993 BGBl. Nr. 819/1993 i. d. F. des Abgaben​verwaltungsreformgesetzes, AbgVRefG eine von der Selbstberechnung abweichende Kommunal​steuerbemessungsgrundlage festgestellt; die entsprechenden Prüfungsfeststellungen wurden Ihnen beim Abschluss der Prüfung bereits bekannt gegeben. 

Rechtsmittelbelehrung

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Die Berufung muss innerhalb eines Monates nach der Zustellung des Bescheides bei der Gemeinde Mustergemeinde eingereicht oder bei der Post aufgegeben werden oder in einer sonst technisch möglichen Form eingebracht werden (mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr zwischen der Bescheid erlassenden Behörde und den Beteiligten nicht besondere Übermittlungsformen vorgesehen bzw. etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs im Internet bekannt gemacht sind).

Eine Berufung muss die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet, eine Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird, die Erklärung, welche Änderungen beantragt werden und eine Begründung enthalten. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung (§ 254 BAO).

Der Bürgermeister:

............................................

(Name des Bürgermeisters)

